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„Zu den Ländern, in denen der Mindestlohn nicht ausreicht, um eine Armutsge-
fährdung zu verhindern, gehören Länder mit vergleichsweise niedrigem Min-
destlohn in Relation zum Medianlohn (wie Tschechien, Estland, Malta, Deutsch-
land), aber auch Lettland und Luxemburg.“10



„International übliche Indikatoren, wie etwa 60 % des Bruttomedianlohns und 
50 % des Bruttodurchschnittslohns, können als Richtschnur für die Bewertung 
der Angemessenheit des Mindestlohns im Verhältnis zum Bruttolohn dienen.“11
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Kriterium 1: Der Mindestlohn eines bzw. einer Vollzeitbeschäftigten soll Armut 
verlässlich verhindern und einen mit der gesellschaftlichen Mitte vergleichbaren 
Lebensstandard ermöglichen. Für eine(n) Alleinstehenden soll dafür allein das 
entstehende Nettoarbeitseinkommen ausreichen. Bei anderen Haushaltstypen 
sind nicht-stigmatisierende Sozialtransfers einzubeziehen. 

Konkretion 1.1: Das Nettoeinkommen (ggf. inkl. Sozialtransfers) soll deutlich 
über der Pfändungsfreigrenze für den jeweiligen Haushaltstyp liegen. 

ein



Konkretion 1.2: Das Nettoäquivalenzeinkommen (ggf. inkl. Sozialtransfers) soll 
deutlich über der Armutsrisikoschwelle liegen. 

aus dem Jahre 2020



Konkretion 1.3: Als nicht-stigmatisierende Sozialleistungen werden das Kinder-
geld und das Wohngeld angesehen. Das Aufstocken mit Arbeitslosengeld II hat 
stigmatisierenden Charakter, der Bezug des Kinderzuschlags wahrscheinlich 
auch. 

Alleinstehenden

Dies bedeutet, dass der Mindestlohn 2020 nicht einmal in der 
Lage war, in Vollzeit erwerbstätige Singles dem Armutsrisiko zu entziehen.





einen dringenden Handlungsbedarf bezüglich der finanziellen Besserstellung 
von Geringverdiener(innen)-Familien. 



Kriterium 2: Die Lohn-Grundsicherungs-Differenz muss ausreichend groß sein, 
dass sich aus finanzieller Perspektive die Übernahme einer Vollzeit-Arbeits-
stelle auszahlt. 

kein ergänzender Grundsicherungsbedarf 

Konkretion 2.1: Der Mindestlohn für eine Vollzeitbeschäftigung soll (je nach 
Haushaltstyp in Verbindung mit nicht stigmatisierenden Sozialtransfers) zu ei-
nem Nettoeinkommen führen, bei dem es eines ergänzenden Grundsiche-
rungsbezugs nicht mehr bedarf. 

Singles Alleinerziehenden, 
die ein Kind versorgen



Paaren mit einem Kind oder mit 
zwei Kindern 

Kriterium 3: Die gesamtwirtschaftliche Beschäftigung darf weder durch die 
Höhe des Mindestlohns noch durch das Tempo seiner Steigerung gefährdet 
werden.

erstens
gesamtwirtschaftlichen



Zweitens künftiger

Drittens Gefährdung



Kriterium 4: Die Mindestlohnhöhe soll auch in Zukunft in einem Verfahren fest-
gelegt werden, das über eine vom Tarifvertragssystem „geliehene“ gesellschaft-
liche Legitimität verfügt. 



Der gesetzliche Mindestlohn ist in Deutschland zu gering und muss deut-
lich erhöht werden. 

deutliche



durchschnittlichen

Handlungsempfehlung 1: Der Mindestlohn soll auf 60% des Medianlohns ange-
hoben werden. 

Handlungsempfehlung 2: Die Mindestlohnkommission soll sich in Zukunft bei 
ihren Entscheidungen (jeweils im Juni eines Jahres) über die weitere Entwick-
lung des Mindestlohns in den beiden kommenden Jahren an zwei Orientie-
rungsgrößen ausrichten: Ergänzend zu dem bisherigen Kriterium – Orientierung 
„nachlaufend an der Tarifentwicklung“ (MiLoG §9 Abs. 2), konkret: an der Ent-
wicklung des Tariflohnindexes – soll sie 60% des Medianlohns als weiteres Kri-
terium berücksichtigen. 



bei ei-
nem Mindestlohn in Höhe von 12,20€

beiden



Mindestlohn von 10,60€ 

deutliche

einem



deutlich

in den nächsten zwei Jahren

 im Jahr zuvor 



deutlich

Handlungsempfehlung 3: Die Mindestlohnkommission soll in Zukunft ihre Ent-
scheidungen über die künftige Entwicklung der Mindestlohnhöhe nachlaufend 
orientieren nicht nur an der durchschnittlichen Tariflohnentwicklung (Tariflohn-
index), sondern auch an der davon stark bestimmten Entwicklung des mittleren, 
tatsächlich bezahlten Lohns (60% dieses Medianlohns). Mit Bezug auf diese 
beiden Größen soll die Mindestlohnkommission jeweils festlegen, wie sich der 
Mindestlohn in den 24 Monaten, die auf den nächsten Jahresbeginn folgen, ent-
wickeln soll. 



Handlungsempfehlung 4: Das neue Niveau der Mindestlohnentwicklung (dass 
bis Ende einer Zweijahresphase jeweils 60% des Medianlohns aus dem Jahr 



vor Beginn dieser Phase anzuzielen sind) soll in einer Anpassungsphase von 
vier Jahren – und zwar zwischen Anfang 2023 und Ende 2026 – erreicht wer-
den, es sei denn eine sehr schlechte gesamtwirtschaftliche Entwicklung ließe 
es ratsam erscheinen, auf hohe Steigerungsraten des Mindestlohns zu verzich-
ten.

Handlungsempfehlung 5: Neben einer Steigerung des Mindestlohns bedarf es 
auch einer Neuregelung des Familienleistungsaustauschs, der Geringverdie-
ner(innen)-Familien, die keine Grundsicherung beziehen, erheblich besserstellt.  













durchschnittlichen

Annahmen für alle Haushaltstypen:

Annahmen Steuerklassen und Kinderfreibeträge nach Haushaltstyp



Höhe der Sozialversicherungsbeiträge



Annahmen für alle Haushalte mit Kindern:

Haushaltsspezifische Annahmen:

Hinweis:
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